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Antwort  
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 
vom 16.10.2020

1.1 Wer ist für das Bildungsangebot der Dokumentation Obersalzberg ver-
antwortlich?

Die Dokumentation Obersalzberg ist ein vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin 
(IfZ) im Auftrag des Freistaates Bayern konzipierter und betreuter Lern- und Erinnerungs-
ort. Die eigens dafür eingerichtete IfZ-Abteilung „Dokumentation Obersalzberg“ wurde 
mit der fachlichen Leitung der Dokumentation beauftragt und ist daher nicht nur für die 
wissenschaftliche, kuratorische und museologische, sondern auch für die museums-
pädagogische Arbeit verantwortlich.

1.2 Wer finanziert dieses Angebot? 

Die Finanzierung der Bildungsarbeit erfolgt durch den Freistaat Bayern. Die Personal-
mittel für die fest angestellten Bildungsreferenten werden dem Institut für Zeitgeschichte 
München-Berlin zugewendet. Die Sachausstattung der Bildungsarbeit ist Teil des lau-
fenden Betriebs, der von der Berchtesgadener Landesstiftung als Trägerin der Doku-
mentation Obersalzberg vorfinanziert wird. Ein etwaiges betriebliches Defizit wird der 
Landesstiftung vom Freistaat Bayern bis auf einen geringen Eigenanteil erstattet. Die 
Stellen des fachlichen Leiters und des stellvertretenden fachlichen Leiters finanziert das 
Institut für Zeitgeschichte (IfZ) aus seinem Programmbudget als Mitglied der Leibniz-
Gemeinschaft. 

1.3 Werden die dort tätigen Personen in regulären Arbeitsverhältnissen be-
schäftigt oder als freie Bildungsreferentinnen und -referenten? 

Das Bildungsreferat der Dokumentation Obersalzberg verfügt derzeit über zwei Voll-
zeitäquivalente. Diese Mitarbeiter sind beim Institut für Zeitgeschichte München-Berlin 
(IfZ) fest angestellt. Darüber hinaus beauftragt die Berchtesgadener Landesstiftung als 
Trägerin freiberufliche Rundgangsleiter mit Führungen durch die Ausstellung.

2.1 Nachdem die Stadt München die laufenden Kosten für das NS-Dokumentations-
zentrum trägt, trägt sie auch die Kosten für die Bildungsangebote, die am 
NS-Dokumentationszentrum angeboten werden? 

2.2 Wenn nein, in welcher Höhe beteiligt sich der Freistaat? 
2.3 Welches Ministerium ist hierfür zuständig? 

Die Landeshauptstadt München trägt die laufenden Kosten für die Bildungsangebote, 
die am NS-Dokumentationszentrum München angeboten werden. Der Freistaat ist am 
laufenden Betrieb nicht beteiligt. 

3.1 Wie viele Klassen haben seit 2015 jährlich die Gedenkstätten Dachau, 
Flossenbürg sowie das Deutsch-Deutsche Museum Mödlareuth besucht 
beziehungsweise ihren Besuch im Rahmen der Fahrtkostenerstattung 
dort angemeldet (bitte Auflistung nach Jahr, Erinnerungsort, Schulart und 
Regierungsbezirk)?

Die erbetenen Daten für die Jahre 2015 bis 2019 können überwiegend der beiliegenden 
Tabelle 1 a, die von der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit erstellt wurde, ent-
nommen werden. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass lediglich eine Er-
fassung und Auswertung nach Jahren, Erinnerungsort, Anzahl der Schüler sowie Schul-
art vorliegt. Eine zusätzliche Aufschlüsselung nach Klassen bzw. Regierungsbezirken 
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ist für die Landeszentrale mit angemessenem Verwaltungsaufwand nicht leistbar und 
daher unterblieben.  

Für die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg kann ergänzend die statistische Auswertung 
der dortigen Bildungsabteilung (Tabelle 1 b) herangezogen werden, die auch Auf-
schluss über die Regierungsbezirke der besuchenden Schüler gibt. Zu beachten ist, 
dass die Angaben sich auf Gruppen mit maximal 20 Teilnehmern beziehen. Diese sind 
in der Regel kleiner als übliche Schulklassen. Reist beispielsweise ein vierzügiger 9. 
Jahrgang mit etwa 100 Schülern an, dann werden diese in fünf Gruppen über das Ge-
lände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg geführt. 

Da weder die Schulart noch der Regierungsbezirk von der Bildungsabteilung der 
KZ-Gedenkstätte Dachau im Zuge der Anmeldung erfasst werden, kann hierzu keine 
Auskunft gegeben werden. 

3.2 Wie viele Klassen haben das Max-Mannheimer-Studienzentrum (MMSZ) seit 
2015 jährlich besucht (bitte Auflistung nach Jahr, Schulart und Regierungs-
bezirk)?

Anliegende Tabelle 2 weist die seit dem Jahr 2015 beim MMSZ durchgeführten Studien-
seminare aus. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass die Anmeldung von Studienseminaren 
nicht zwingend als Klassenverband erfolgt. Die vorliegenden Teilnehmerzahlen wurden 
daher teilweise auf Klassengrößen hochgerechnet. 

3.3 Wie viele Klassen haben seit 2015 mehrtägige Fahrten zu diesen Erinnerungs-
orten unternommen (bitte Auflistung nach Jahr, Erinnerungsort, Schulart 
und Regierungsbezirk)?

Der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit sind für diese Kategorie nur Einzelfälle 
bekannt, weshalb diese nicht eigens statistisch erfasst werden. Die Erfassung unter-
scheidet bei der Fahrtkostenerstattung, die Aufschluss über die Anzahl der besuchenden 
Gruppen gibt, nicht zwischen ein- und mehrtägigen Aufenthalten. 

Für die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg liegen von der Gedenkstätte unmittelbar er-
hobene Daten über mehrtägige Besuche vor (siehe dazu auch Tabelle 3). 

4.1 Wie hoch waren die Erstattungen, die dafür über die Landeszentrale für 
politische Bildungsarbeit gewährt wurden?

Die Erstattungen, die die Landeszentrale für Fahrtkosten zu diesen Erinnerungsorten 
in den Jahren 2015 bis 2019 gewährt hat, belaufen sich insgesamt auf 1.367.305,84 
Euro (vgl. Tabelle 4).  

Die Erhöhung des Ausgabebetrages von 2015 auf 2016 lässt sich mit der ab 
01.08.2015 wirksam werdenden Anhebung des Erstattungssatzes von 1,00 Euro auf 
1,50 Euro erklären. 

4.2 Trat seit der Einführung des Angebots, eine anteilige Fahrtkostenerstattung 
für diese Bildungsfahrten zu übernehmen, die Situation ein, dass die vor-
handenen Mittel dafür nicht ausreichten? 

Die vorhandenen Ausgabemittel haben in jedem Haushaltsjahr für die beantragten Fahrt-
kostenerstattungen ausgereicht. 

4.3 Bei welchen anderen Stellen wurden für diese Fahrten Zuschüsse beantragt 
bzw. bewilligt?

Nach Kenntnisstand der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit werden von kei-
ner anderen Behörde oder Institution zumindest des Freistaates Bayern Zuschüsse für 
solche Fahrten bewilligt. 
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5.1 Erhalten alle Klassen, die Fahrten zu den KZ-Gedenkstätten Dachau und 
Flossenbürg sowie zum Deutsch-Deutschen Museum Mödlareuth unter-
nehmen, eine Rundgangsleitung durch sachkundiges Personal vor Ort?

Alle Klassen der Sekundarstufe I und II werden an den drei genannten Erinnerungs-
orten sachkundig betreut. 

Aufgrund der Tatsache, dass die KZ-Gedenkstätte Dachau ein enormes Besucher-
potenzial bewältigen muss, empfiehlt sich jedoch eine längerfristige Vorausplanung. 
Zum einen gibt es hier die unentgeltlichen Rundgänge der vom Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus teilabgeordneten Lehrkräfte. Es handelt sich dabei um pädago-
gisch kompetente Lehrer unterschiedlicher Schularten, die über fundierte Fachkennt-
nisse im Bereich Gedenkstättenpädagogik verfügen und diese kontinuierlich im Rah-
men von Fortbildungen erweitern.  

Die Dachauer Bildungsabteilung sowie andere Organisationen bzw. Vereine bieten 
den Schulklassen zudem geführte kostenpflichtige Rundgänge an (siehe dazu Frage 
6.1). 

An allen drei Gedenkstätten können ergänzend zur regulären Basisführung erwei-
terte Rundgänge, themenspezifischen Formate und ein- oder mehrtägige Seminare 
gebucht werden. 

5.2 Warum hat das ehemalige Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst das Josef-Effner-Gymnasium Dachau beauftragt, kosten-
lose Führungen für Schulen an der KZ-Gedenkstätte Dachau anzubieten?

Diese Aussage ist nicht zutreffend. Das ehemalige Staatsministerium für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst beauftragte das Josef-Effner-Gymnasium Dachau mit 
der Organisation sowie Koordination der kostenlosen Rundgänge für Schulklassen an 
der KZ-Gedenkstätte Dachau. Das Josef-Effner-Gymnasium Dachau fungiert hierbei 
als Vermittler. Der Koordinator der zur Rundgangsleitung abgeordneten Lehrkräfte ist 
Lehrer am Josef-Effner-Gymnasium und selbst Rundgangsleiter. 

5.3 Warum sind Rundgänge für Schulklassen, die durch die Bildungsabteilung 
der KZ-Gedenkstätte Dachau angeboten werden, kostenpflichtig? 

Für bayerische Schulklassen ist das Bildungsangebot kostenlos zugänglich, insofern 
die Führung durch eine der abgeordneten Lehrkräfte erfolgt. Ist eine Betreuung der be-
suchenden Schulklasse in dieser Form zu dem gewünschten Termin aus organisato-
rischen Gründen nicht möglich, besteht die Möglichkeit, eine kostenpflichtige Führung 
durch einen Referenten der Bildungsabteilung der Gedenkstätte wahrzunehmen. Die 
Bildungsabteilung ihrerseits unterscheidet nicht zwischen schulischen und anderen Be-
suchergruppen.  

6.1 Welche Institutionen und Vereine bieten darüber hinaus geführte Rund-
gänge für Schulklassen in der KZ-Gedenkstätte Dachau an? 

Neben der Bildungsabteilung der KZ-Gedenkstätte Dachau bieten folgende Institutio-
nen Rundgänge an: 

 – Dachauer Forum Katholische Erwachsenenbildung e. V.,
 – Evangelische Versöhnungskirche Dachau,
 – Katholische Seelsorge an der KZ-Gedenkstätte Dachau,
 – Förderverein für Internationale Jugendbegegnung und Gedenkstättenarbeit in Da-

chau e. V. 
 – Max-Mannheimer-Studienzentrum Dachau.

6.2 Welche Kosten entstehen den Schulklassen bei diesen Rundgängen? 

Bei all diesen Anbietern kosten reguläre Gruppenführungen (bis zu 30 Personen) 90 Euro. 
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6.3 Was beinhaltet die Lizenzierung externer Anbieter von Rundgängen bzw. 
deren Referentinnen und Referenten durch die KZ-Gedenkstätte Dachau? 

In regelmäßigen Abständen hält die Bildungsabteilung der KZ-Gedenkstätte Ausbildungs- 
und Lizenzierungskurse ab, deren erfolgreiche Absolvierung die Grundvoraussetzung 
für die Durchführung von Rundgängen auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Dachau 
ist. Dies gilt gleichermaßen für kommerzielle Anbieter, Gästeführer, freiberuflich tätige 
Honorarkräfte sowie für Rundgangsleiter, die bei der Gedenkstätte oder einem ihrer Ko-
operationspartner angestellt sind.  

Der Qualifizierungsprozess besteht aus fachlichen und pädagogischen Komponen-
ten. Hierbei werden – auch im Rückgriff auf Biografien und Quellenmaterial – aktuelle 
wissenschaftliche Erkenntnisse zur NS-Geschichte im Allgemeinen und zur Geschich-
te des KZ Dachau im Besonderen berücksichtigt. Auch die Dichotomie der Gedenkstät-
te als „Ort der Überlebenden“ sowie als „authentischer Lernort“ soll begriffen werden. 
Wichtiger Bestandteil der Ausbildung ist auch eine Einführung in die Konzeption der 
Dauerausstellung und die Beschäftigung mit museumspädagogischen Fragestellungen 
(u. a. Besucherorientierung, interaktive Methoden). Auch Kenntnisse zu relevanten his-
torischen Orten und Gedenkorten in der Umgebung Dachaus gehören zur Ausbildung. 

Die Qualifizierung zum Rundgangsleiter ist für sich genommen noch keine Garantie 
für eine Beauftragung oder Anstellung. Das Zertifikat berechtigt aber dazu, sich bei 
einer der oben genannten Organisationen zu bewerben. 

7.1 Bieten an der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg ebenfalls unterschiedliche 
Institutionen und Vereine geführte Rundgänge für Schulklassen an? 

7.2 Wenn ja, welche sind dies? 

Die Bildungsabteilung der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg ist, neben den zur Rundgangs-
leitung abgeordneten Lehrkräften, die alleinige Anbieterin geführter Rundgänge in der 
KZ-Gedenkstätte Flossenbürg.  

7.3 Welche der angebotenen geführten Rundgänge für Schulklassen an der 
KZ-Gedenkstätte Flossenbürg sind kostenfrei? 

Sämtliche Angebote für Schulklassen sind an der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg kostenfrei.  

8.1 Gibt es sowohl an den KZ-Gedenkstätten Flossenbürg und Dachau als 
auch am Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände sowie am NS-
Dokumentationszentrum Obersalzberg Rundgangskonzepte für alle Schul-
arten und in leichter Sprache?

Grundsätzlich decken die an den bayerischen KZ-Gedenkstätten als auch an den 
Dokumentationszentren angebotenen Bildungsformate die Bedürfnisse der unterschied-
lichen Schularten mit Ausnahme der Grundschulen ab. In Dachau ist zudem eine Förder-
schullehrkraft als abgeordnete Rundgangsleiterin tätig. 

Die Bildungsabteilung der KZ-Gedenkstätte Dachau schneidet ihre Formate mög-
lichst individuell auf die Zielgruppen zu. Vermittlungsangebote in einfacher Sprache 
können gebucht werden. Eine Mitarbeiterin der Bildungsabteilung widmet sich speziell 
den Themenbereichen Inklusion und Barrierefreiheit. 

Die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg richtet ihre pädagogischen Programme auch an 
Menschen mit Einschränkungen. Die einzelnen Angebote sind so konzipiert, dass sie 
an die Erfordernisse, Interessen und Fragestellungen der verschiedenen Gruppen an-
knüpfen. Für Menschen mit Einschränkungen liegt sowohl ein Rundgang in leichter 
Sprache vor als auch der als Pilotprojekt entwickelte Studientag „Geschichte zum An-
fassen“. 

Die zumeist ausstellungsergänzenden Programme des Dokumentationszentrums 
Nürnberg werden in Kleingruppen durchgeführt. Somit können Vorkenntnisse gezielt 
aufgegriffen und gewünschte Vertiefungen vorgenommen werden. Förderschulen kön-
nen zwischen zwei Angebotsvarianten wählen. Für Schüler mit Lernschwierigkeiten 
und Lernbehinderung wurde ein entsprechender Workshop entwickelt. 
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Die Dokumentation Obersalzberg wiederum verfügt derzeit über kein Angebot in ein-
facher Sprache bzw. mit besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen 
mit Einschränkungen. Dieses Angebot wird im Kontext der derzeit im Bau befindlichen 
neuen Bildungsabteilung entwickelt.

8.2 Mussten Anfragen zu Rundgängen in leichter Sprache in den vergangenen 
zwei Jahren abgelehnt werden? 

Genaue Zahlen hierüber liegen nicht vor. Nach Aussage der Bildungsabteilungen der 
beiden Gedenkstätten konnten derartige Rundgangsangebote in den meisten Fällen 
realisiert werden; lediglich in den Juni- und Juli-Monaten mussten wegen der in diesem 
Zeitraum besonders starken Besuchernachfragen auch für die angesprochenen Grup-
pen Alternativtermine angeboten werden. Derartige Angebote führen dann ggf. dazu, 
dass der Besuch im entsprechenden Schuljahr z. B. aus schulorganisatorischen Grün-
den nicht möglich ist.   

8.3 Inwiefern werden Fahrten von Schulklassen zum Dokumentationszentrum 
Reichsparteitagsgelände oder zum NS-Dokumentationszentrum Obersalz-
berg bezuschusst? 

Schulklassen, die diese beiden Einrichtungen besuchen, haben keinen Anspruch auf 
anteilige Fahrkostenerstattung. Siehe dazu auch die Bekanntmachung des damaligen 
Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst vom 20.04.2015 
(AZ: LZ-B3033/1/15). 
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Tabelle 1b: KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 
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Tabelle 2: Max-Mannheimer-Studienzentrum (2015-2020) 
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Tabelle 3: Mehrtägige Schulfahrten zur Gedenkstätte Flossenbürg (2015-2019) 
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Tabelle 4: Fahrkostenrückerstattung (schulische Besuche von Erinnerungsorten 2015-2019) 
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